
~Baudirektion 
Kanton Zürich 

VERFÜGUNG 

vom 7. März 2001 

Seuzach. Privater Gestaltungsplan „Habermark" 

Genehmigung (§ 2 lit. b PBG) 

ARV/ 267 /2001 

Am 23. November 2000 stimmte der Gemeinderat Seuzach dem privaten Gestaltungsplan 

„Habermark" zu. Gegen diesen Beschluss wurde gemäss Rechtskraftbescheinigung der 

Kanzlei der Baurekurskommissionen vom 23. Januar 2001 kein Rechtsmittel eingelegt. 

Der Gemeinderat Seuzach ersucht um Genehmigung der Vorlage. 

Mit der Teilrevision der Bau- und Zonenordnung gemäss Beschluss der Gemeindever­

sammlung Seuzach vom 6. Juni 1997 (RRB Nr. 1928/1997) wurde das Gebiet „Haber­

mark" mit einer Verpflichtung zur Erstellung eines Gestaltungsplans eingezont. Ziel dieser 

Gestaltungsplanpflicht war, dass Neubauten im Rahmen eines Gesamtkonzeptes erstellt 

und die Planungswerte (ES III) gemäss Lärmschutzverordnung (LSV) gegenüber der Auto­

bahn eingehalten werden. 

Der Gestaltungsplan hat einen Überbauungsvorschlag für eine nach einheitlichen Gesichts­

punkten gestaltete Wohnsiedlung zur Grundlage. Ein Lärmgutachten weist nach, dass die 

Planungswerte gemäss LSV eingehalten werden. 

Die östlichen Grenzen der Baubereiche für Neubauten sind zum Teil identisch mit der 

Bauzonengrenze. Die Baubereiche beinhalten einen Projektierungsspielraum. Bei der Pro­

jektierung der Wohnhäuser ist darauf zu achten, dass keine Nebenanlagen (Gartensitz­

plätze, Pergolas, Lüftungsschächte u.a.) in die Landwirtschaftszone zu stehen kommen. 

Da der Gestaltungsplan nicht von der kommunalen Bau- und Zonenordnung abweicht, ist 

die Zustimmung des Gemeinderates ausreichend(§ 86 PBG). 

Die Vorlage ist rechtmässig, zweckmässig und angemessen(§ 5 PBG). 
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Die Baudirektion v e r f ü g t : 

I. Der private Gestaltungsplan „Habermark", dem der Gemeinderat Seuzach am 

23 . November 2000 zugestimmt hat, wird genehmigt. 

II. Der Grundeigentümerschaft wird für die durch die Bearbeitung dieser Verfügung 

entstandenen Aufwendungen separat Rechnung gestellt. 

(Zustelladresse: Ernst Gassmann, Reutlingerstrasse 75, 8472 Seuzach) 

Staatsgebühr 

Ausfertigungsgebühr 

Total 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

560.00 

48.00 

608.00 
(Konto 8300.43100000 
Auftrag 83120.40.030) 

ill. Gegen Dispositiv Ziffer II dieser Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Mit­

teilung an gerechnet, beim Regierungsrat schriftlich Rekurs erhoben werden. 

IV. Die Gemeinde Seuzach wird eingeladen, Dispositiv Ziffer I gemäss §§ 6 und 89 

PBG öffentlich bekannt zu machen. 

V. Mitteilung an den Gemeinderat Seuzach (für sich und zuhanden des beteiligten 

Grundeigentümers unter Beilage von zwei Dossiers), an die Kanzlei der Baurekurs­

komrnissionen, an das Tiefbauamt, Planverwaltung, (unter Beilage von je einem 

Dossier) und an das Amt für Raumordnung und Vermessung (unter Beilage von zwei 

Dossiers) sowie an das Dienstleistungszentrum der Baudirektion, Abteilung Finanz­

und Rechnungswesen. 

Zürich, den 7. März 2001 
010162/0bl/Zwe 

ARV AmtfOr 
Raumordnung und Vermessung 

Für den Auszug: 

~~ 
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